
Artikel 25
Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik haben das Recht auf 
Vereinigung, um durch gemeinsames Handeln in politischen Parteien, gesell
schaftlichen Organisationen, Vereinigungen und Kollektiven ihre Interessen 
in Übereinstimmung mit den Zielen und Aufgaben dieser Verfassung zu ver
wirklichen.

Artikel 26
(1) Die Persönlichkeit und Freiheit jedes Bürgers der Deutschen Demokrati
schen Republik sind unantastbar.
(2) Einschränkungen sind nur im Zusammenhang mit strafbaren Handlungen 
oder einer Heilbehandlung zulässig und müssen gesetzlich begründet sein. 
Dabei dürfen die Rechte solcher Bürger nur insoweit eingeschränkt werden, 
als dies gesetzlich zulässig und unumgänglich ist.
(3) Zum Schutze seiner Freiheit und der Unantastbarkeit seiner Persönlich
keit hat jeder Bürger den Anspruch auf die Hilfe der staatlichen und gesell
schaftlichen Organe.

Artikel 27 *
(1) Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzbar.
(2) Sie dürfen nur auf gesetzlicher Grundlage eingeschränkt werden, wenn 
es die Sicherheit des sozialistischen Staates oder eine strafrechtliche Verfol
gung erfordern.

Artikel 28
Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat im Rahmen der 
Gesetze das Recht auf Freizügigkeit innerhalb des Staatsgebietes der Deut
schen Demokratischen Republik.

Artikel 29
Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat bei Aufenthalt im 
Ausland Anspruch auf Rechtsschutz durch die Organe der Deutschen Demo
kratischen Republik.

Artikel 30
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf 
Arbeit, das Recht auf einen Arbeitsplatz und dessen freie Wahl entsprechend 
den Gesetzen, den gesellschaftlichen Erfordernissen und der persönlichen 
Qualifikation. Er hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeitsleistung 
und auf Lohn nach Quantität und Qualität der Arbeit.
(2) Gesellschaftlich nützliche Tätigkeit ist eine ehrenvolle Pflicht für jeden 
arbeitsfähigen Bürger. Das Recht auf Arbeit und die Pflicht zur Arbeit bilden 
eine Einheit.
(3) Das Recht auf Arbeit wird gewährleistet
durch das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln; 
durch die sozialistische Planung und Leitung des gesellschaftlichen Repro
duktionsprozesses ;
durch das stetige und planmäßige Wachstum der sozialistischen Produktiv
kräfte und der Arbeitsproduktivität;
durch die konsequente Durchführung der wissenschaftlich-technischen Revo
lution;
durch ständige Bildung und Weiterbildung der Bürger und 
durch das einheitliche sozialistische Arbeitsrecht. 45:


